






Pflegeversicherungsleistungen sind Hilfen bei der Grundpflege und der hauswirtschaftlichen

Versorgung, die in sogenannten Leistungspaketen zusammengefasst, erbracht werden.

Bei Geldleistungsempfängern werden Pflegekosten und Wegegebühren dem Leistungsnehmer berechnet.

1.1 Entgelte für Leistungen der Pflegeversicherung - Leistungspakete- 

Leistungsinhalt
Pflege-         

fachkraft

Hauswirtsch.  

Fachkraft Ergänzende Hilfe 

1. Große Toilette 22,97 € 19,69 € 15,75 €

2. Kleine Toilette 15,33 € 13,16 € 10,53 €

3. Transfer/An-/Auskleiden 8,29 € 7,10 € 5,68 €

4. Hilfe bei Ausscheidungen 10,19 € - -

5.

6. Spezielles Lagern 5,10 € 4,36 € 3,49 €

7. Mobilisation 5,10 € 4,36 € 3,49 €

8.

9.

10.

11. *

12.

13.

14.

15. * Einkauf / Besorgungen 6,75 € 6,75 € 5,26 €

16. * Waschen, Bügeln, Putzen 6,75 € 6,75 € 5,26 €

17.

18. Beheizen 6,75 € 6,75 € 5,26 €

Anmerkung:    * pro angefangene 1/4 Stunde

Den Einsatz der Mitarbeiter /-innen legt die Pflegedienst- bzw. Einsatzleiterin fest.

1.2 Wegepauschalen
Zur Abgeltung der Wegekosten werden pauschal 3,30 € pro Hausbesuch berechnet. 

Erhält ein Versicherter sowohl Pflegesachleistungen nach dem SGB XI als auch Behandlungspflege nach

§ 37 Abs. 2 SGB V bei einem Hausbesuch, so beträgt die Wegepauschale für diesen Hausbesuch 1,85 €.

Für Bewohner/-innen von Wohnanlagen, die nach den Grundsätzen des "Betreuten Wohnens" geführt 

werden, gilt eine andere Regelung. Wir informieren Sie auf Anfrage gern darüber.
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1. Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI )

Pflegesachleistungen gem. § 36  und Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI

Einfache Hilfe bei 

Ausscheidungen

entsprechend der jeweils gültigen Vereinbarung zwischen den Kostenträgern und den Verbänden der Leistungserbringer 

- 8,74 € 6,99 €

Zubereitung einer einfachen 

Mahlzeit

Essen auf Rädern        

stationärer Mittagstisch

Zubereitung einer i.d.R. warmen 

Mahlzeit in der Häuslichkeit des 

Pflegebedürftigen

Einfache Hilfe bei der 

Nahrungsaufnahme

Umfangreiche Hilfe bei der 

Nahrungsaufnahme

Verabreichung von   

Sondennahrung

Hilfestellung beim Verlassen u. 

Wiederaufsuchen d. Wohnung

Vollständiges Ab- und Beziehen 

eines Bettes
4,49 € 4,49 € 3,49 €

22,50 € 22,50 € 17,53 €

2,44 € 2,44 € 2,44 €

5,26 €

Werden sogenannte Sach- oder Kombinationsleistungen ausgeführt, so werden die Pflegeentgelte                

(Ziff. 1.1) und die Wegegebühren (Ziff.1.2) direkt mit der Pflegekasse abgerechnet.

Sofern die Pflegeentgelte den Sachleistungsrahmen übersteigen, werden alle weiteren Kosten dem 

Leistungsnehmer, ggfs. dem Sozialhilfeträger berechnet.

12,25 €

15,69 € - -

11,25 € 11,25 € 8,76 €

5,10 € 4,36 € 3,49 €

17,88 € 15,31 €

7,65 € 7,65 €



Weitere Erläuterungen:

Zuschläge für Einsätze in der Nacht

Zuschläge für Einsätze an Sonn- und Feiertagen sowie Heiligabend und Silvester

Mehraufwand für den notwendigen Einsatz einer zweiten Pflegeperson

Anmerkung:

1.3 Investitionskostenzuschläge

pro Hausbesuch  0,80 Euro   

für Mitglieder des Vereins zur Förderung der Alten- und Krankenpflege,

Nachbarschaftshilfe und Familienpflege im Raum Bad Boll e.V. beträgt dieser:

pro Hausbesuch  0,65 Euro *siehe Hinweis Seite 5 unten   

1.4 Zuschlag zur Refinanzierung der Ausgleichsbeträge für die Altenpflegeausbildung
gemäß § 82 a SGB XI sowie AltPflAusglVO

0,36 € je Hausbesuch mit Grundpflegeleistungen nach §§ 36,38 und 39 SGB XI

1.5 Beratungsbesuche gem.  § 37 Abs. 3 SGB XI bei Empfängern von Geldleistungen

in den Pflegestufen I + II   21,00 Euro  je Besuch

in der Pflegestufe III          31,00 Euro  je Besuch

1.6 Leistungen für Pflegebedürftige mit Betreuungsbedarf gem. § 45 a-c SGB XI

Zur Entlastung pflegender Angehöriger findet bei uns jeweils dienstags (nicht an Feiertagen) ein 

Betreuungsnachmittag statt. Außerdem bieten wir individuelle häusliche Betreuung für dementiell Erkrankte.

Preise für diese Betreuungsleistungen siehe unter Ziff. 3.5  (Seite 5)

Anspruchsberechtigte können je nach Betreuungsbedarf bis zu 200,00 Euro monatlich auf Antrag 

von ihrer Pflegekasse erstattet bekommen. Gerne informieren wir Sie über nähere Einzelheiten.

1.7 Pflegeschulungen von Angehörigen u. anderen Pflegepersonen gem. § 45 SGB XI

In der häuslichen Umgebung von Pflegebedürftigen  - durch Pflegefachkräfte der Diakoniestation.

Auf Antrag Kostenübernahme durch die Pflegekasse - wir informieren Sie gerne.

Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr erbracht, wird pro 

Hausbesuch ein Zuschlag von 2,08 € vergütet.

Wird auf Wunsch des Versicherten eine Leistung an Sonn- und Feiertagen sowie an Heiligabend und 

Silvester erbracht, wird pro Hausbesuch ein Zuschlag von 2,15 € vergütet. 

Der Einsatz einer zweiten Pflegekraft ist zusätzlich mit der Hälfte des Preises der erbrachten 

Leistungspakete zu vergüten. 

Erstattung der Pflegekassen bei Einstufung in die Pflegeversicherung
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Gem. § 82 Abs. 4 SGB XI sind in den Leistungsentgelten keine Vergütung für die Anschaffung, 

Wiederbeschaffung und Instandhaltung von abschreibungsfähigen Anlagegütern sowie 

Aufwendungen für Mieten und Nutzung von Anlagegütern enthalten. Zur Deckung dieser Kosten 

wird ein Investitionskostenzuschlag erhoben. Dieser beträgt:

Für diese von den Pflegekassen geforderten Hausbesuche zur Beratung und Hilfestellung für 

Geldleistungsempfänger berechnen wir an den jeweiligen Kostenträger:

Voraussetzung für die Abrechnung dieser Position ist, dass die Erforderlichkeit des Einsatzes einer 

zweiten Pflegeperson aus einem Gutachten des MDK hervorgeht. Darüber hinaus muss festgestellt sein, 

dass der Einsatz einer zweiten Pflegeperson nicht durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel 

vermieden werden kann. Sofern die zu pflegende Person den möglichen Einsatz von geeigneten 

Hilfsmitteln verweigert, ist dies in der Pflegedokumentation festzuhalten. In diesen Fällen ist der 

Pflegedienst berechtigt, diese Position gegenüber der zu pflegenden Person abzurechnen. 

Pflegestufe 1 :  440 €     •   Pflegestufe 2 :  1.040 €    •    Pflegestufe 3 :  1.510 €


